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Gesetz 
vom 13. Dezember 2007 

über die Abänderung des Strafgesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 121 Abs. 1 Ziff. 1 

1) Wer ein Geheimnis offenbart oder verwertet, das ihm 
1. als Arzt oder bei Ausübung eines anderen Gesundheitsberufes (Art. 6 

des Gesundheitsgesetzes), 



2 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesundheitsgesetz vom 13. De-
zember 2007 in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


